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Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk aufgrund einer ge-
setzlichen Abschlussprüfung, die ggf. unter ergänzender Be-
achtung der ISA durchgeführt wurde, bei einem nach § 315e 
HGB aufgestellten Konzernabschluss und Konzernlagebericht 
eines Unternehmens von öffentlichem Interesse i.S.d. § 319a 
Abs. 1 Satz 1 HGB 

Für Zwecke dieses beispielhaften Bestätigungsvermerks werden folgende Gegebenheiten angenommen: 

 Der Wirtschaftsprüfer wurde als gesetzlicher Abschlussprüfer des Konzernabschlusses und Konzernla-

geberichts bestellt. Es handelt sich um die Prüfung eines Konzernabschlusses (bestehend aus Kon-

zernbilanz, Konzerngesamtergebnisrechnung, Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung, Konzernka-

pitalflussrechnung sowie Konzernanhang) und Konzernlageberichts eines Unternehmens von öffentli-

chem Interesse i.S.d. § 319a Abs. 1 Satz 1 HGB, unter Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen 

zur sachgerechten Gesamtdarstellung. Die Abschlussprüfung ist eine Konzernabschlussprüfung eines 

Konzerns mit Tochterunternehmen (d.h. IDW PS 320 n.F. findet Anwendung). 

 Der Konzernabschluss ist von den gesetzlichen Vertretern in Übereinstimmung mit den IFRS, wie sie in 

der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen 

gesetzlichen Vorschriften (Rechnungslegungsgrundsätze für allgemeine Zwecke) aufzustellen. 

 Der Konzernlagebericht wurde gemäß § 315b Abs. 1 HGB um eine nichtfinanzielle Konzernerklärung 

erweitert, die einen besonderen Abschnitt des Konzernlageberichts bildet. Darüber hinaus enthält der 

Konzernlagebericht in einem gesonderten Abschnitt die Konzernerklärung zur Unternehmensführung 

(§ 315d HGB). Die Konzernerklärung zur Unternehmensführung enthält die Erklärung zum Deutschen 

Corporate Governance Kodex nach § 161 AktG des Mutterunternehmens.  

Diese nicht inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben sind als „ungeprüft“ gekennzeichnet und eindeutig 

i.S.d. IDW PS 350 n.F. von den inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben abgegrenzt.  

Der Abschlussprüfer erachtet es für notwendig, im Bestätigungsvermerk darzustellen, dass diese Anga-

ben nicht inhaltlich geprüft wurden und sich daher das Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht nicht 

darauf erstreckt (vgl. IDW PS 350 n.F.). 

 Der Konzernlagebericht enthält nicht inhaltlich geprüfte lageberichtsfremde Angaben i.S.d. IDW PS 350 
n.F., die ebenfalls als „ungeprüft“ gekennzeichnet und eindeutig i.S.d. IDW PS 350 n.F. von den inhalt-

lich geprüften Lageberichtsangaben abgegrenzt sind. 

Der Abschlussprüfer erachtet es für notwendig, im Bestätigungsvermerk darzustellen, dass diese Anga-

ben nicht inhaltlich geprüft wurden und sich daher das Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht nicht 

darauf erstreckt (vgl. IDW PS 350 n.F.). 

 Der Abschlussprüfer ist zu dem Schluss gekommen, dass nicht modifizierte Prüfungsurteile auf der 

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise angemessen sind. 

 Die deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften, ggf. unter ergänzender Beachtung 

der International Standards on Auditing (ISA), umfassen sämtliche relevanten deutschen Berufspflichten, 

die bei der Abschlussprüfung einschlägig sind. 

 Auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise ist der Abschlussprüfer zu dem Schluss gekom-

men, dass keine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätig-

keit in Übereinstimmung mit IDW EPS 270 n.F. aufwerfen können. 

 Besonders wichtige Prüfungssachverhalte wurden in Übereinstimmung mit IDW PS 401 mitgeteilt. 

 Der Abschlussprüfer hat sämtliche sonstigen Informationen vor dem Datum des Bestätigungsvermerks 

erhalten und hat keine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen identifiziert. 

 Der Corporate Governance Bericht nach Nr. 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex sowie 

die Versicherung nach § 297 Abs. 2 Satz 4 HGB zum Konzernabschluss und die Versicherung nach 

§ 315 Abs. 1 Satz 5 HGB zum Konzernlagebericht sind nicht im Geschäftsbericht enthalten. 

 Es handelt sich um eine Aktiengesellschaft (Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat). 
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 In Ergänzung zur Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts hat der Abschlussprü-

fer nach europäischem Recht erforderliche Pflichtangaben im Bestätigungsvermerk zu machen. 

 Die Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers erfolgt vollumfänglich direkt im entsprechen-

den Abschnitt des Bestätigungsvermerks, d. h. ohne Auslagerung eines Teils der Beschreibung in eine 

Anlage zum Bestätigungsvermerk bzw. auf die IDW Website. 

 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die … [Gesellschaft] 

 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES 

KONZERNLAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile  

Wir haben den Konzernabschluss der … [Gesellschaft] und ihrer Tochtergesellschaften (der 

Konzern) – bestehend aus der Konzernbilanz zum … [Datum], der Konzerngesamtergebnis-

rechnung1, der Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung und der Konzernkapitalflussrech-

nung für das Geschäftsjahr vom … [Datum] bis zum … [Datum] sowie dem Konzernanhang, 

einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft. 

Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der ... [Gesellschaft] für das Geschäfts-

jahr vom ... [Datum] bis zum ... [Datum] geprüft. Die in der Anlage genannten Bestandteile 

des Konzernlageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften 

nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

● entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, 

wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB an-

zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung die-

ser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens- und Finanzlage des Konzerns zum ... [Datum] sowie seiner Ertragslage für das 

Geschäftsjahr vom … [Datum] bis zum … [Datum] und  

● vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in 

Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschrif-

ten und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Un-

ser Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der in der 

Anlage genannten Bestandteile des Konzernlageberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-

gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 

geführt hat. 

 

                                                      
1
 Ggf. anzupassen, vgl. IAS 1.10 b) i.V.m. 1.81 A. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile  

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Über-

einstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Fol-

genden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. [Bei er-

gänzender Beachtung der ISA zusätzlich: Die Prüfung des Konzernabschlusses haben wir 

unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt.] 

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen [bzw. bei ergänzender 

Beachtung der ISA stattdessen: nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards] ist 

im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses 

und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 

Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europa-

rechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 

haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-

rungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, 

dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht 

haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 

und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und 

zum Konzernlagebericht zu dienen. 

 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem 

pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses 

für das Geschäftsjahr vom … [Datum] bis zum … [Datum] waren. Diese Sachverhalte wur-

den im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei 

der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prü-

fungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

[Beschreibung jedes besonders wichtigen Prüfungssachverhalts in Übereinstimmung mit 

IDW PS 401] 

 

Sonstige Informationen  

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen 

Informationen umfassen:  

● die in der Anlage zum Bestätigungsvermerk genannten, nicht inhaltlich geprüften Be-

standteile des Konzernlageberichts,  

● die übrigen Teile des Geschäftsberichts, mit Ausnahme des geprüften Konzernab-

schlusses und Konzernlageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks,  

● den Corporate Governance Bericht nach Nr. 3.10 des Deutschen Corporate Gover-

nance Kodex und  

● die Versicherung nach § 297 Abs. 2 Satz 4 HGB zum Konzernabschluss und die Versi-

cherung nach § 315 Abs. 1 Satz 5 HGB zum Konzernlagebericht.  

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht erstrecken sich 

nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungs-

urteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.  
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Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informa-

tionen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

● wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zum Konzernlagebericht oder 

unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder  

● anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.  

[Der nachfolgende Absatz ist nur einschlägig, wenn der Abschlussprüfer von der Verschwie-

genheitspflicht entbunden worden ist:] Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten 

Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen 

Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in 

diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss 

und den Konzernlagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, 

der den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 

HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 

entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Kon-

zernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-

sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-

wortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-

len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 

sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den Kon-

zern zu liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realisti-

sche Alternative dazu. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernla-

geberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie 

in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-

rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstel-

lung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 

gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 

die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 

des Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Kon-

zernlageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 

Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernab-

schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 

Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Insti-

tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung [sowie unter ergänzender Beachtung der ISA] durchgeführte Prüfung eine 

wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstö-

ßen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-

tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 

dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-

dungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

● identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-

sichtigter – falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, 

planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-

langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 

betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, ir-

reführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 

können. 

● gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts rele-

vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 

den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-

fungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben. 

● beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-

tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

● ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 

wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-

steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 

dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam 

zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs-

urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
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zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine 

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

● beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde 

liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss 

unter Beachtung der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend 

nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage des Konzerns vermittelt. 

● holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinfor-

mationen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um 

Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir 

sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernab-

schlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile. 

● beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns. 

● führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender 

geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsori-

entierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 

Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-

entierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 

besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 

von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 

feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir 

die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 

Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen wer-

den kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen 

Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortli-

chen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses 

für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wich-

tigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsver-

merk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe 

des Sachverhalts aus. 
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SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am … [Datum] als Konzernabschlussprüfer gewählt. 

Wir wurden am … [Datum] vom Aufsichtsrat2 beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem 

Geschäftsjahr … als Konzernabschlussprüfer der … [Gesellschaft] tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem 

zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) 

in Einklang stehen. 

[Wir haben folgende Leistungen, die nicht im Konzernabschluss oder im Konzernlagebericht 

angegeben wurden, zusätzlich zur Abschlussprüfung für die Konzernunternehmen erbracht: 

… 

…] 

 

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist … [Name]. 

 

[Ort der Niederlassung des Abschlussprüfers] 

[Datum] 

[Unterschrift] 

Wirtschaftsprüfer 

 

ANLAGE ZUM BESTÄTIGUNGSVERMERK: NICHT INHALTLICH GEPRÜFTE 

BESTANDTEILE DES KONZERNLAGEBERICHTS 

Folgende Bestandteile des Konzernlageberichts haben wir nicht inhaltlich geprüft: 

● die in Abschnitt X des Konzernlageberichts enthaltene nichtfinanzielle Konzernerklä-

rung und 

● die in Abschnitt Y des Konzernlageberichts enthaltene Konzernerklärung zur Unter-

nehmensführung. 

Darüber hinaus haben wir die nachfolgend aufgeführten lageberichtsfremden Angaben nicht 

inhaltlich geprüft. Lageberichtsfremde Angaben im Konzernlagebericht sind solche Angaben, 

die weder nach §§ 315, 315a bzw. nach §§ 315b bis 315d HGB vorgeschrieben, noch von 

DRS 20 gefordert sind.  

Tz. …: … 

Tz. …: … 

… 

                                                      
2
 Genaue Bezeichnung des beauftragenden Organs. 


